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 Veröffentlicht am 26.02.1990

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

MRK österr Vorbehalt zu Art5 ZPO §63 Abs1 / Aussichtslosigkeit

Leitsatz

Abweisung eines Antrags auf Bewilligung der Verfahrenshilfe wegen Aussichtslosigkeit

Rechtssatz

Abweisung eines Antrags auf Bewilligung der Verfahrenshilfe zur Erhebung einer Beschwerde gegen einen

"Ladungsbescheid" der Bundespolizeidirektion Wien.

Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung angesichts der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zur

Reichweite des Vorbehalts zu Art5 MRK.

Schlagworte

VfGH / Verfahrenshilfe
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